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V

Vorwort

Im Dezember 2018 erfolgte der entscheidende Kabinettsbeschluss, um das
Fachkräfteeinwanderungsgesetz (im Weiteren: FEG) auf seinen parlamentari-
schen Weg zu bringen. Gut ein Jahr später haben wir unseren entscheidenden
Schritt mit der Fertigstellung des Manuskripts unternommen.

Aus unserer Sicht ist klar, dass zwar das Gesetzgebungsverfahren mit Ver-
kündung des FEG vom 15.8.2019 am 20.8.2019 im Bundesgesetzblatt (BGBl.
2019 I 1307) seinen Abschluss gefunden hat. Jedoch bleibt das Recht der Aus-
bildungs- und Arbeitsmigration, deren Neuausrichtung das Kernanliegen des
FEG ist, im Fluss. Vieles wird sich dabei um die weitere Optimierung der Ver-
waltungsverfahren drehen.

Dieser Fokus auf das Verwaltungsverfahren entspricht der zweiten Schwer-
punktsetzung dieses Leitfadens neben einem Überblick über die materiell-
rechtlichen Neuerungen. Letztlich kann jede materiell-rechtliche Neuerung
nur so gut sein, wie sie in bzw. durch Verwaltungsverfahren abgebildet wird.

Wenngleich ausländerrechtlich bedeutsam, bilden die Neuregelungen für
geduldete Ausländer durch das Gesetz über Duldung bei Ausbildung und Be-
schäftigung einen anderen Ausschnitt aus dem Migrationspaket 2019, der hier
nicht weiter behandelt wird.

Schon der amtliche Gesetzestitel macht klar: Es ist ein Gesetz, welches den
dauerhaften Aufenthalt von Ausbildungs- und Arbeitsmigranten erleichtern
soll. Fachkräfte sollen einwandern, nicht aber jedermann. Diese Privilegierung
spricht auch § 18 Abs. 1 S. 2 und 3 AufenthG an, wobei die Motivlage keine
altruistische ist: Deutschland benötigt Fachkräfte aus dem Ausland, insbeson-
dere zur Fortführung der sozialen Sicherungssysteme, und dies ist einer der
Hauptgründe der vereinfachten Einwanderungsmöglichkeiten für Ausländer,
die Fachkräfte sind.

Bestehende Möglichkeiten der Ausländerbeschäftigung bleiben im Übrigen
erhalten, womit internationale Mitarbeitereinsätze aufgrund von zeitlich be-
fristeten Entsendungen weiterhin eine wichtige Säule der Arbeitsmigration
sind. Schließlich sind diese Mitarbeitereinsätze von zeitlich begrenztem Um-
fang in einer globalisierten Welt nicht wegzudenken.

So hart die Beschränkung auf bestimmte Wege der Ausbildungs- und Arbeits-
migration den einzelnen Betroffenen erscheinen mag, so wichtig und richtig ist
sie. Es ist der Gesetzgeber, der die verschiedenen Interessenlagen bei Migrati-
onsbewegungen in Ausgleich zu bringen hat, und diese Gestaltungspräroga-
tive kann er in völker- und verfassungsrechtlichen Grenzen einsetzen. Mit dem
FEG hat der Gesetzgeber eine wichtige Novelle der wesentlichen Normen der
Ausbildungs- und Arbeitsmigration geschaffen, die nur als erster Schritt gel-
ten kann. Verbleibende Herausforderungen sind ebenso Gegenstand des Wer-
kes wie die Vorteile, die die gesetzlichen Änderungen bringen.

Aus Gründen der Lesbarkeit und Übersichtlichkeit verstehen sich die ge-
wählten Begriffe wie Ausländer, Arbeitnehmer, Arbeitgeber und weitere als
generisches Maskulinum.



VI

Vorwort

Ein ganz herzlicher Dank ist gerichtet an Frau Kim Hammer für die Hilfe
auf der Zielgeraden, um dem Leitfaden die notwendige inhaltliche Konsis-
tenz zu geben. Dank gebührt ebenso Frau Saskia Henze-Wiskow vom Verlag
C.H. BECK für die gewohnt unkomplizierte und sehr konstruktive Zusam-
menarbeit und Unterstützung.

Der inhaltliche Bearbeitungsstand dieses Leitfadens ist der 3.1.2020; die
Anwendungshinweise des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Hei-
mat sind in der im Internet verfügbaren Entwurfsfassung aus dem November
2019 berücksichtigt.

Frankfurt a.M./Köln, Januar 2020 Dr. Sebastian Klaus
Dr. Gunther Mävers

Bettina Offer, LL.M.
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